
Totengräber- und Aufbahrungsgebühren Gültig ab 1.1.2016 (Beisetzdatum)

Sargbeisetzungen Euro

Totengräbergebühr für Erw.Särge aller Größen 533,00
Zusatzgebühr bei Tieferlegung 129,00
Totengräbergebühr bei Kindersarg 213,00
Totengräbergebühr Öffnen/Schließen von Grüften 403,00
Totengräbergebühr bei Öffnen/Schließen von Grüften durch Steinmetz 151,00
Zusatzgebühr bei Bestattung in ausgemauerten Gräbern nach Aufwand

Urnenbeisetzungen

Totengräbergebühr bei Urnenbeisetzung in d. Erde 124,00
Totengräbergebühr bei Urnenbeisetzung in d. Erde jede weitere Urne 51,00
Totengräbergebühr bei Urnenbeisetzung in d. Urnenwand 124,00
Totengräbergebühr bei Beisetzung blinde Gruft 124,00
Totengräbergebühr Urnenwand Zentralfriedhof/ St. Peter (GLAS) 192,00
Totengräbergebühr Öffnen/Schließen von Grüften 403,00
Totengräbergebühr bei Öffnen/Schließen von Grüften durch Steinmetz 151,00

Beisetzungen an Samstagen von 8:00 bis 12:00 Uhr sind nach Absprache mit 
den zuständigen Pfarrer und den Verwaltern am Friedhof möglich !

Aufschläge:
Montags vor 10.30 Uhr und Werktags ab 14:30 Uhr 50% Aufschlag
Samstags 100% Aufschlag

Exhumierungen von Särgen und Urnen

Exhumierung innerhalb der ersten  15 Jahre einschl. Schaufelgebühr 1376,00
Exhumierung ab dem Ablauf der Verwesungsdauer 862,00
Exhumierung Aufpreis Tiefgrab 129,00
Exhumierung von Urnen Erdgrab 249,00
Exhumierung von Urnen aus Urnenwand 124,00
Öffnen und Schließen von Grüften 412,00
Totengräbergebühr bei Öffnen/Schließen von Grüften durch Steinmetz 172,00
 Zusatzleistung Exhumierung von Särgen aus Gruft nach Aufwand

Verwaltungsgebühr (wird nur einmal pro Vorgang )

Verwaltungsgebühr bei allen Beisetzungen u. Exhumierungen (Särge u. Urnen) 50,00

Aufbahrungsgebühren

Sonderaufbahrung 440,00
Standardaufbahrung 315,00
Urnenaufbahrung 61,00
Dislozierte Aufbahrung 440,00

Gebühren für Infrastruktur

Begräbnisse ohne Aufbahrung (Torleiche) 210,00
Plangenehmigung für Gräber 40,00

Plangenehmigung für Grüfte 75,00

Gebühren gelten ganzjährig!

Graz, 12.12.2017                                                                                                  


